
3. Gesellschafterbindungsvertrag bei der GmbH – erfolgreich 
verbunden 

3.1 Einleitung 

Die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ist eine beliebte Rechtsform in der 

Schweiz, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Sie bietet einerseits 

Haftungsbeschränkung und eine klare rechtliche Struktur, andererseits erfordert sie 

Vertrauen und Zusammenarbeit unter den Gesellschaftern. Um diese Zusammenarbeit 

langfristig zu sichern, empfiehlt sich der Abschluss eines Gesellschafterbindungsvertrags. Er 

schafft verbindliche Regeln über das hinaus, was im Gesetz oder in den Statuten vorgesehen 

ist. 

3.2 Gesellschafterbindungsvertrag, was ist das? 

Ein Gesellschafterbindungsvertrag (oder Aktionärbindungsvertrag bei Aktiengesellschaften) 

ist eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern einer GmbH. Er ergänzt 

die gesetzlichen Bestimmungen und die Statuten und regelt insbesondere: 

− Rechte und Pflichten der Gesellschafter 

− Stimmrechtsbindungen in der Gesellschafterversammlung 

− Übertragbarkeit der Anteile (Vorkaufsrechte, Zustimmungserfordernisse) 

− Konkurrenzverbote und Vertraulichkeit 

− Gewinnverteilung und Finanzierungspflichten 

− Konfliktlösungsmechanismen 

3.3 Erfolgreich verbunden 

Gerade in der GmbH, in der Gesellschafter oft gleichzeitig auch Geschäftsführer sind, können 

Spannungen auftreten. Unterschiedliche Erwartungen an Gewinn, Arbeitsleistung oder 

Unternehmensstrategie führen schnell zu Konflikten. Ein Gesellschafterbindungsvertrag 

bietet eine bessere Gewähr unter den Gesellschaftern, dass sie unternehmerisch und 

rechtlich erfolgreich verbunden sind: 

− Rechtssicherheit durch klare Spielregeln 

− Stabilität für die Unternehmensentwicklung 

− Fairness bei Ein- und Austritt von Gesellschaftern 

− Schutz der Minderheiten vor Übervorteilung 

− Investorenvertrauen, wenn externe Kapitalgeber beteiligt sind 

3.4 Erfolgsfaktoren für den Vertrag 

Damit ein Gesellschafterbindungsvertrag seine Wirkung entfaltet, sollten folgende Punkte 

beachtet werden: 



− Individuelle Ausgestaltung: Musterlösungen greifen oft zu kurz – der Vertrag muss 

auf die Bedürfnisse der Gesellschafter zugeschnitten sein. 

− Ausgewogenheit: Rechte und Pflichten müssen fair verteilt sein, um langfristige 

Akzeptanz zu sichern. 

− Klare Austritts- und Nachfolgeregelungen: So wird verhindert, dass Streitigkeiten das 

Unternehmen blockieren. 

− Flexibilität: Anpassungsklauseln ermöglichen es, auf veränderte wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen zu reagieren. 

− Juristische Präzision: Unklare Formulierungen führen später zu Streit – eine 

rechtliche Prüfung ist unerlässlich. 

3.5 Praxisbeispiel 

Ein Start-up gründet eine GmbH mit drei Gesellschaftern. Einer bringt Kapital ein, die 

anderen Know-how und Arbeitsleistung. Der Gesellschafterbindungsvertrag regelt, dass: 

− Gewinne zunächst für Investitionen zurückbehalten werden, 

− Geschäftsentscheidungen ab einer bestimmten Höhe nur einstimmig beschlossen 

werden, 

− ein Gesellschafter seine Anteile nur den anderen anbieten darf, bevor er an Dritte 

verkauft. 

So wird Transparenz geschaffen und ein Gleichgewicht zwischen den Partnern hergestellt. 

3.6 Fazit 

Der Gesellschafterbindungsvertrag ist die wichtige rechtliche Ergänzung in einer GmbH. Er 

stärkt die Zusammenarbeit, schützt vor Konflikten und trägt entscheidend zum 

Unternehmenserfolg bei. Wer sich die Zeit nimmt, frühzeitig klare Vereinbarungen zu treffen, 

schafft die Grundlage für eine erfolgreiche, langfristige Verbindung der Gesellschafter – eben: 

erfolgreich verbunden. 


